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Kleine Anfrage des Abgeordneten Ronny Kupke (BSW-Fraktion) 
Drs.-Nr.: 8/4450 
Thema: Eingliederung von Arbeitslosengeld-II-Empfängern ohne  
 deutsche Staatsbürgerschaft in den Arbeitsmarkt  
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung: 
 
Für die Beantwortung der untenstehenden Fragen wurde eine Datenanfrage 
bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) – Regionaldirektion Sachsen 
beauftragt. Bezüglich der Einschränkungen und Interpretationen sind die 
methodischen Hinweise der BA zu beachten. 
 
Frage 1: Wie viele Empfänger von Arbeitslosengeld II (ALG II) in 

Sachsen ohne deutsche Staatsbürgerschaft haben nach 
Kenntnis der Landesregierung seit 2015 einen Sprach- und 
Integrationskurs erfolgreich absolviert? (Bitte die Zahlen für 
die einzelnen Jahre von 2015 bis 2024 getrennt ausweisen)  

 
Zur Beantwortung der Frage wird auf Anlage 1 verwiesen. 
 
Die Aussagekraft der Daten obliegt wesentlichen Einschränkungen, so 
können Informationen zu Integrations- und Sprachkursen nur über die 
sogenannten Fremdförderungen von gemeldeten erwerbsfähigen Personen in 
der Arbeitslosenstatistik gewonnen werden. Zum erfassten Personenkreis 
sind die methodischen Hinweise der Bundesagentur für Arbeit (BA) (Teil der 
Anlage) zu beachten. 
 
Ergebnisse bzw. der Erfolg der Integrations- und (berufsspezifischen) Sprach-
kurse können aufgrund unterschiedlicher Erfassung von fremdfinanzierten 
Maßnahmen und Maßnahmen aus dem Eingliederungstitel in den operativen 
Fachverfahren der BA statistisch nicht nachgewiesen werden. 
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Frage 2: Wie viele ALG-II-Empfänger in Sachsen ohne deutsche Staats-
bürgerschaft haben nach Kenntnis der Landesregierung seit 2015 eine 
Maßnahme zur Erlangung eines Schulabschlusses erfolgreich 
absolviert? (Bitte die Zahlen für die einzelnen Jahre von 2015 bis 2024 
getrennt ausweisen)  

 
Frage 3: Wie viele ALG-II-Empfänger in Sachsen ohne deutsche Staats-

bürgerschaft haben nach Kenntnis der Landesregierung seit 2015 eine 
Maßnahme zur beruflichen Weiterbildung erfolgreich absolviert? (Bitte 
die Zahlen für die einzelnen Jahre von 2015 bis 2024 getrennt ausweisen)  

 
Frage 4: Wie viele ALG-II-Empfänger in Sachsen ohne deutsche Staats-

bürgerschaft haben nach Kenntnis der Landesregierung seit 2015 eine 
Maßnahme zur abschlussbezogenen Nachqualifizierung erfolgreich 
absolviert? (Bitte die Zahlen für die einzelnen Jahre von 2015 bis 2024 
getrennt ausweisen)  

 
Frage 5: Wie viele ALG-II-Empfänger in Sachsen ohne deutsche Staats-

bürgerschaft haben nach Kenntnis der Landesregierung seit 2015 eine 
Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung erfolgreich 
absolviert? (Bitte die Zahlen für die einzelnen Jahre von 2015 bis 2024 
getrennt ausweisen) 

 
Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 2 bis 5:  
 
Zur Beantwortung der Frage wird auf Anlage 2 verwiesen. 
 
Unter Leistungsberechtigte im Rechtskreis SGB II fallen alle Regelleistungsberechtigten 
(Summe aus erwerbsfähigen und nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten) sowie 
sonstige Leistungsberechtigte.  
 
Als Kriterium für erfolgreiches Absolvieren wurde die Kategorie „Förderung nicht vorzeitig 
beendet“ herangezogen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Dirk Panter 
 
2 Anlagen 



Arbeitsmarktstatistik

Sachsen

Zeitreihe - Jahresdurchschnitte

2015 2016 2017 
5)

2018 
6) 2019 2020 2021 

6) 2022 2023 
6) 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Insgesamt 1.766        4.730        8.800        8.140        5.983        4.278        3.285        6.250        12.641      14.113      

dar. Ausländer 
3)

1.305        3.791        7.695        7.335        5.771        4.076        3.089        6.018        12.391      13.881      

Insgesamt 1.724        4.486        8.450        7.806        5.585        3.776        2.961        5.885        12.213      13.472      

dar. Ausländer 
3)

1.265        3.550        7.348        7.009        5.383        3.585        2.777        5.664        11.979      13.251      

Erstellungsdatum: 27.10.2025, Statistik-Service Südost, Auftragsnummer 397314 © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Bestand an Teilnahmen an Integrationskursen
1)

 und Berufsbezogener Deutschsprachförderung
2)

 von gemeldeten erwerbsfähigen 

Personen nach Rechtskreis und Staatsangehörigkeit

5) Seit dem 1. Januar 2017 werden die sog. „Aufstocker“ (Parallelbezieher von Alg und Alg II) durch die Agenturen für Arbeit betreut und deshalb im Rechtskreis SGB III als arbeitslos gezählt (zuvor: im 

SGB II). Ergebnisse nach Rechtskreisen sind daher ab Januar 2017 nur eingeschränkt mit davor liegenden Zeiträumen vergleichbar.

6) Bei unvollständigen oder unplausiblen Datenlieferungen zugelassener kommunaler Träger (zkT) werden nicht alle Merkmale geschätzt. Sie werden in diesem Fall der Ausprägung "keine/ohne Angabe" 

zugeordnet. Näheres kann den Methodischen Hinweisen "Schätzungen in der Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden" entnommen werden.

Gemeldete erwerbsfähige Personen sind alle zur Arbeitsvermittlung angemeldeten Kunden, d.h. Arbeitslose, nichtarbeitslos Arbeitsuchende und Nichtarbeitsuchende. Weitere 

Informationen finden Sie im methodischen Hinweisblatt "Hinweis_geP_Grundlagen".

Bestand an gemeldeten erwerbsfähigen Personen 
4)

Insgesamt

dar. Rechtskreis SGB II

Rechtskreis Staatsangehörigkeit

3) Die Zählweise von Ausländern hat sich ab September 2021 im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr 

unter „Keine Angabe“, sondern zu den Ausländern gezählt. Details dazu finden Sie in der Hintergrundinfo „Statistiken nach Staatsangehörigkeit – neue Zuordnung von Staatenlosen und Personen ohne 

Angabe der Staatsangehörigkeit“ auf unserer Internetseite Grundlagen > Methodik und Qualität > Methodenberichte und Hintergrundinfos > Übergreifende Themen.

1) Es ist von einer Unterzeichnung von ca. 5% auszugehen. Diese resultiert aus der nachrangigen Verarbeitung , wenn mehrere Lebenslauf- oder Maßnahme-Einträge zu einem Stichtag vorliegen (vgl. 

methodische Hinweise "geP_Grundlagen").

2) Berufsbezogene Deutschsprachförderung (DeuFöV, ESF).

4) Es gibt auch Personen, die an Fremdförderung in Teilzeit (unter 15 Stunden pro Woche) teilnehmen und deshalb gleichzeitig arbeitslos sein können.

Es werden keine Zahlen zu Teilnahmen z.B. an Sprach- oder Integrationskursen berichtet, sondern Zahlen zu gemeldeten erwerbsfähigen Personen, die am 

Stichtag an einem Kurs teilnehmen.

Anlage 1 zu Drs. 8/4450



Stand: 22.08.2025

Methodischer Hinweis zu Grundlagen zu den gemeldeten erwerbsfähigen Personen

(geP) und den statusrelevanten Lebenslagen

Was sind gemeldete erwerbsfähige Personen?

Die bei einer Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter gemeldeten erwerbsfähigen Personen bestehen aus drei

Teilgruppen, die sich in zwei größere Gruppen zusammenfassen lassen:

Bei der ersten Teilgruppe handelt es sich um die arbeitslosen Arbeitsuchenden (ALO) bzw. Arbeitslosen, die in

§ 16 SGB III definiert werden. Sie müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen: u. a. Arbeitsuche,

Beschäftigungslosigkeit, Verfügbarkeit und Meldung.

Die zweite Teilgruppe sind die nichtarbeitslosen Arbeitsuchenden (NALO). Diese Personen sind zwar ebenfalls

Arbeitsuchende, sie sind aber entweder beschäftigt, aus anderen Gründen nicht unmittelbar verfügbar oder gelten

nach gesetzlicher Vorgabe nicht als arbeitslos. Kurz: Sie suchen mit Unterstützung der Agentur für Arbeit oder des

Jobcenters eine Beschäftigung (§ 15 Satz 2 und 3 SGB III), erfüllen aber nicht alle Voraussetzungen, um als

arbeitslos gezählt zu werden. In diese Gruppe fallen bspw. arbeitsuchende Personen, die sich nur arbeitsuchend

aber nicht arbeitslos melden, kurzfristig erkrankt sind, an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen, sich aus

einer Beschäftigung heraus frühzeitig arbeitsuchend melden oder zwar beschäftigt sind, aber ergänzende

Grundsicherungsleistungen beziehen.

Bei der dritten Teilgruppe handelt es sich um die Nichtarbeitsuchenden (nasu geP), die nur eine Beratung

wünschen bzw. aktuell keine Arbeit suchen müssen, obwohl sie bei einer Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter

betreut werden. Bei letzteren handelt es sich bspw. um Personen, denen nach § 10 SGB II keine Arbeit zumutbar

ist, weil sie z. B. Kinder oder Angehörige betreuen oder eine Schule besuchen. Auch Personen, die längerfristig

arbeitsunfähig sind, vorruhestandsähnliche Regelungen in Anspruch nehmen oder an einer längeren

Qualifikationsmaßnahme teilnehmen, fallen in diese Teilgruppe.

Wie in der Abbildung dargestellt, können diese drei Teilgruppen zu zwei größeren Gruppen zusammengefasst

werden: Den in § 15 Satz 2 und 3 SGB III definierten Arbeitsuchenden (ASU), also Personen, die eine

Beschäftigung als Arbeitnehmer/in suchen und den Nichtarbeitslosen (nalo geP). Welche dieser beiden

Gruppen im Fokus steht, ist abhängig von der konkreten Fragestellung.

Statistik der gemeldeten erwerbsfähigen Personen
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Stand: 22.08.2025

Methodischer Hinweis zu Grundlagen zu den gemeldeten erwerbsfähigen Personen

(geP) und den statusrelevanten Lebenslagen

Statistik der gemeldeten erwerbsfähigen Personen

Was sind statusrelevante Lebenslagen und was bilden sie ab?

Der statistische Nachweis der „statusrelevanten Lebenslage“ soll erklären, warum eine gemeldete erwerbsfähige

Person nicht als arbeitslos gezählt wird, und ermöglicht es, den Status der Nichtarbeitslosen (nalo geP) und ihrer

Teilgruppen differenzierter darzustellen. Sie basieren auf erwerbsbiografischen Informationen, also auf

Lebenslaufabschnitten, Maßnahmeteilnahmen und anderen statusrelevanten Kundendaten, die in den

Vermittlungssystemen erfasst wurden.

Für eine Person können gleichzeitig mehrere Informationen zu Lebenslauf und Maßnahmen vorliegen. Bspw. kann

ein Teilnehmer an einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme zum Stichtag erkrankt sein. Im Rahmen der

statusrelevanten Lebenslagen wird nur die Phase mit der höchsten Relevanz für den Status am Stichtag

statistisch abgebildet:

 

Zuerst werden die gesetzlichen Sonderregelungen für Ältere (§ 53a Abs. 2 SGB II (bis 31.12.2022; jedoch

Übergangsregelung nach § 65 Abs. 8 SGB II) und § 428 SGB III (bis einschließlich März 2015)) oder die geminderte

Leistungsfähigkeit (§ 145 SGB III) identifiziert. Danach haben Lebenslaufphasen zur Erwerbstätig-keit Vorrang vor

Angaben zur Ausbildung, die wiederum Vorrang vor Nichterwerbstätigkeit und sonstigen Einträgen haben.

Somit werden Informationen aus dem Lebenslauf mit geringerer Relevanz für den Status nicht nachgewiesen, wenn

gleichzeitig eine Phase mit höherer Relevanz vorliegt. Entsprechend kann die Anzahl der ausgewiesenen Fälle im

Vergleich zu anderen Statistiken der BA geringer ausfallen. Die Arbeitslosenstatistik und damit auch die

erwerbsbiografischen Informationen für die statusrelevanten Lebenslagen werden ohne Wartezeiten ermittelt;

deshalb ergeben sich Abweichungen zu anderen Statistiken der BA.

Was sind die gemeldeten erwerbsfähigen Personen nicht?

Die gemeldeten erwerbsfähigen Personen sind – trotz Schnittmengen – nicht identisch mit den Unterbeschäftigten

oder, bezogen auf das SGB II, auch nicht mit den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Aussagen über diese

Personengruppen müssen auch weiterhin über die entsprechenden Fachstatistiken getroffen werden.

 

Über die in den statusrelevanten Lebenslagen dargestellte Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen kann

nur ein Teil des Fördergeschehens abgebildet werden; eine vollständige Berichterstattung zum Fördergeschehen

erfolgt über die Förderstatistik.

Die Gründe für die Unterschiede liegen in den unterschiedlichen Zielen, Methoden bzw. Verarbeitungsschritten und

Datenquellen der jeweiligen Statistiken.

Was kann ausgewertet werden und ab wann?

Die gemeldeten erwerbsfähigen Personen (geP) können nur bestandsbezogen ausgewertet werden. Dabei lassen

sich die Gesamtzahl und die (Teil-)Gruppen darstellen (siehe Abbildung). Eine Differenzierung nach weiteren,

bspw. soziodemographischen Merkmalen ist wie in der Arbeitslosenstatistik möglich, sofern diese für alle

(Teil-)Gruppen in ausreichender Qualität vorliegen, wie das Alter oder die Staatsangehörigkeit. Der Status der

Nichtarbeitslosen (nalo geP) und ihrer beiden Teilgruppen kann zudem noch durch die statusrelevanten 

Lebenslagen genauer beschrieben werden.

Auswertungen für Agenturen für Arbeit und Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung sind grundsätzlich ab Januar

2008 möglich. Bei der Bestimmung der statusrelevanten Lebenslagen können einzelne erwerbsbiografische Phasen

erst später einbezogen werden, wenn die gesetzliche Regelung erst nach Januar 2008 greift; bspw. kam der § 53a

Abs. 2 SGB II erst im Januar 2009 zum Tragen. 

Auswertungen unter Einbeziehung der zugelassenen kommunalen Träger sind erst ab Januar 2011 möglich.

Wo finde ich weiterführende Informationen?

Methodenberichte im Internet:

Statistik der gemeldeten erwerbsfähigen Personen

Warum sind nicht alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten arbeitslos?

Seite 2 von 2

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Arbeitsmarktstatistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Statistik-der-gemeldeten-erwerbsfaehigen-Personen.pdf?__blob=publicationFile
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Warum-sind-nicht-alle-ELB-arbeitslos-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2


Stand: 22.08.2025

Methodischer Hinweis zur Abgrenzung der gemeldeten erwerbsfähigen Personen (geP) 

und der statusrelevanten Lebenslagen von anderen Statistiken

Aufbauend auf dem methodischen Hinweis „Grundlagen zu den gemeldeten erwerbsfähigen Personen (geP) und

den statusrelevanten Lebenslagen“ steht hier die Frage im Mittelpunkt, wie sich die Statistik der gemeldeten

erwerbsfähigen Personen von anderen Statistiken abgrenzt.

Stimmen die Aussagen aus der Statistik der gemeldeten erwerbsfähigen Personen und der

statusrelevanten Lebenslagen mit den Aussagen anderer Statistiken überein?

1. Verhältnis zu Teilnehmern an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Förderstatistik
Eine vollständige Berichterstattung über Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ist auf Basis der

Statistik der gemeldeten erwerbsfähigen Personen nicht möglich und auch nicht beabsichtigt; die Zahlen sind im

Vergleich zur Förderstatistik unterzeichnet. Gründe dafür sind die unterschiedlichen Ziele der Statistiken und die

daraus folgenden unterschiedlichen Methoden, Inhalte und Verarbeitungstechniken. Abweichungen zur

Förderstatistik ergeben sich bspw. durch die Priorisierung der erwerbsbiografischen Informationen (und darunter

der Maßnahmenteilnahmen) bei der Bestimmung der statusrelevanten Lebenslagen und durch die Nutzung von

Daten ohne Wartezeit in der Statistik der gemeldeten erwerbsfähigen Personen. 

Zudem gibt es auch Maßnahmeteilnehmer, die nicht als gemeldete erwerbsfähige Personen erfasst werden. Dazu

zählen Teilnehmer an Maßnahmen zur Förderung der Berufsausbildung im SGB III, die nur zur

Ausbildungsvermittlung und nicht gleichzeitig auch zur Arbeitsvermittlung gemeldet sind. Auch Personen, die in

einer regulären sozialversicherungspflichtigen oder selbständigen Beschäftigung gefördert werden, bspw. mit einem

Eingliederungszuschuss, werden nicht oder nur in den ersten Monaten der Förderung als gemeldete erwerbsfähige

Personen erfasst, sofern sie nicht weiterhin hilfebedürftig nach dem SGB II sind.

2. Vergleich zur Unterbeschäftigung

Unterbeschäftigte und gemeldete erwerbsfähige Personen sind trotz großer Schnittmengen nicht identisch. Der

Großteil der Unterbeschäftigung ist auch in der Statistik der gemeldeten erwerbsfähigen Personen berücksichtigt.

Das gilt erstens für die Arbeitslosen, die in beiden Statistiken identisch sind. Zweitens sind auch die kurzfristig

Arbeitsunfähigen (<= 6 Wochen) sowie jene Personen gleichartig erfasst, welche die Regelungen der §§ 53a Abs. 2

SGB II (bis 31.12.2022; jedoch Übergangsregelung nach § 65 Abs. 8 SGB II) oder 428 SGB III (bis einschließlich

März 2015) in Anspruch genommen haben oder an einer Fremdförderung, z. B. Integrationskurs des BAMF,

teilnehmen. Diese Informationen sind in der Regel identisch, weil sie im Rahmen der gemeldeten erwerbsfähigen

Personen bestimmt und dann in die Unterbeschäftigungsrechnung übernommen werden. Hier können sich aber in

Einzelfällen Differenzen ergeben und zwar dann, wenn in der Unterbeschäftigung Schätzungen durchgeführt

wurden, um Unplausibilitäten auszugleichen. Da diese Schätzungen für die statusrelevanten Lebenslagen in der

Statistik der gemeldeten erwerbsfähigen Personen nicht analog durchgeführt werden, ergeben sich Abweichungen

zur Unterbeschäftigung. 

Drittens ist auch der Großteil der Maßnahmeteilnehmer, die in der Unterbeschäftigung enthalten sind, bei den

gemeldeten erwerbsfähigen Personen berücksichtigt. Allerdings werden die entsprechenden Maßnahmen, bspw.

Aktivierung und berufliche Eingliederung oder Arbeitsgelegenheiten, bei den statusrelevanten Lebenslagen der

gemeldeten erwerbsfähigen Personen nicht so differenziert dargestellt, wie es in der Unterbeschäftigung der Fall ist.

Deshalb, und wegen der unter 1. genannten Gründe, werden die Angaben zu Maßnahmeteilnehmern in der

Unterbeschäftigung direkt aus der Förderstatistik übernommen.

Daneben gibt es aber auch Komponenten der Unterbeschäftigung, die nicht in der Statistik der gemeldeten

erwerbsfähigen Personen berücksichtigt werden. Dazu gehören die geförderte Altersteilzeit (bis Dez. 2015), die

Kurzarbeit und überwiegend die geförderte Selbstständigkeit.

Statistik der gemeldeten erwerbsfähigen Personen
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Stand: 22.08.2025

Methodischer Hinweis zur Abgrenzung der gemeldeten erwerbsfähigen Personen (geP) 

und der statusrelevanten Lebenslagen von anderen Statistiken

Statistik der gemeldeten erwerbsfähigen Personen

Außerdem gibt es große Gruppen von gemeldeten erwerbsfähigen Personen, die nicht zur Unterbeschäftigung

zählen, weil ihr Problem nicht im Fehlen einer Beschäftigung liegt. Dazu gehören Personen, die sich aus einer

Beschäftigung heraus frühzeitig arbeitsuchend gemeldet haben, Beschäftigte mit ergänzendem Bezug von

Grundsicherungsleistungen und Personen, deren Problem nicht im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktlage steht,

weil sie dauerhaft arbeitsunfähig sind oder weil ihnen als erwerbsfähige Leistungsberechtigte Arbeit nach § 10 SGB

II nicht zumutbar ist, da sie bspw. eine Schule besuchen, eine Ausbildung absolvieren oder Kinder bzw. Angehörige

pflegen.

3. Verhältnis zu erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aus der Grundsicherungsstatistik
Die gemeldeten erwerbsfähigen Personen können nach dem Rechtskreis unterschieden werden, in dem sie betreut

werden. Die im SGB II betreuten gemeldeten erwerbsfähigen Personen sind – trotz einer großen Schnittmenge –

nicht identisch mit den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aus der Grundsicherungsstatistik; die Zahlen fallen

im Vergleich mit der Grundsicherungsstatistik höher aus. 

Prinzipiell dürfte es – mit Ausnahme der Aufstocker ab 1. Januar 2017 – keine erwerbsfähigen

Leistungsberechtigten geben, die nicht in den Vermittlungs- und Beratungssystemen des SGB II gemeldet sind, und

auch keine gemeldeten erwerbsfähigen Personen im SGB II ohne Leistungsbezug. Dass diese Fälle trotzdem

auftreten und zu Abweichungen zwischen den beiden Statistiken führen, hat insbesondere zwei Gründe: Erstens

werden Rechtskreiswechsel in der Statistik der gemeldeten erwerbsfähigen Personen teilweise erst zeitverzögert

erfasst, weil die Daten ohne Wartezeit festgeschrieben und nur mit Wirkung für die Zukunft geändert werden

können. In der Grundsicherungsstatistik dagegen können längere Bearbeitungszeiten und nachträgliche

Änderungen bei der Leistungsgewährung schon im Rahmen der dreimonatigen Wartezeit berücksichtigt werden.

Zweitens kann die Hilfebedürftigkeit kurzzeitig wegfallen, ohne dass die Person sofort aus den Vermittlungs- und

Beratungssystemen abgemeldet wird oder ins SGB III wechselt.

Seit Ende 2015 werden die statusrelevanten Lebenslagen aus der Statistik der gemeldeten erwerbsfähigen

Personen auch in die Grundsicherungsstatistik SGB II integriert. Damit kann nun die Frage, warum erwerbsfähige

leistungsberechtigte Personen nicht arbeitslos sind und in welcher Situation sie sich stattdessen befinden, direkt im

Kontext der Grundsicherungsstatistik SGB II geklärt werden. Siehe dazu den Methodenbericht der Statistik „Warum

sind nicht alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten arbeitslos?“.

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen zu den gemeldeten erwerbsfähigen Personen können den Methodenberichten

„Statistik der gemeldeten erwerbsfähigen Personen“ und „Warum sind nicht alle erwerbsfähigen

Leistungsberechtigten arbeitslos?“ entnommen werden, abrufbar unter

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-

Qualitaet/Methodenberichte/Arbeitsmarktstatistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Statistik-der-

gemeldeten-erwerbsfaehigen-Personen.pdf?__blob=publicationFile

und

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-

Qualitaet/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Generische-

Publikationen/Methodenbericht-Warum-sind-nicht-alle-ELB-arbeitslos-

2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Methodische Hinweise - Schätzungen in der Statistik der Arbeitslosen und 

Arbeitsuchenden

Schätzungen in der Arbeitslosenstatistik

Bei teilweisen oder vollständigen Lieferausfällen sowie unplausiblen Datenlieferungen eines Trägers werden für die

betroffenen Regionen Schätzwerte für Arbeitslose bzw. Arbeitsuchende ermittelt und in die Berichterstattung

einbezogen.

Geschätzte Größen und Untergliederungen

Schätzwerte werden für Bestand bzw. Bewegungen (Zu- und Abgang) Arbeitsloser bzw. Arbeitsuchender auf Basis

eines Fortschreibungsmodells ermittelt. Das Fortschreibungsmodell basiert auf der Annahme, dass sich die

Arbeitslosigkeit in Gebieten mit vergleichbarer Arbeitsmarktstruktur in ähnlicher Weise entwickelt. Fehlen für

einzelne Jobcenter aktuelle Arbeitslosenzahlen, lässt sich die Entwicklung im Vergleich zum Vormonat anhand der

Entwicklung in vergleichbaren Regionen abschätzen. Eine Bestandsschätzung in einem Monat führt zu einer

Schätzung der Bewegungsdaten in diesem und im darauf folgenden Monat, da die gemeldeten Bewegungsdaten

nicht mit der Bestandsschätzung des Vormonats vereinbar sind.

Zur Ermittlung von Strukturen der Arbeitslosen werden die Schätzwerte eines Trägers (Zugang, Bestand und

Abgang) nach den relativen Häufigkeiten dieser Strukturen im Vormonat auf die jeweiligen Merkmalskombinationen

verteilt. Folgende Untergliederungen werden dabei berücksichtigt: 

-   Politisch-administrative Gliederung (bis zur Gemeinde) 

-   Administrative Gliederung der Bundesagentur für Arbeit (bis zur Geschäftsstelle)

-   Administrative Gliederung im Rahmen des SGB II (Jobcenter)

-   Rechtskreis

-   Alter (in 5-Jahresklassen)

-   Geschlecht

-   Staatsangehörigkeit (Deutsche/Ausländer) 

-   Schwerbehindert  (ja/nein) 

-   Langzeitarbeitslos (ja/nein) 

Bei tieferen Unterstrukturen (z. B. einzelne Staatsangehörigkeiten oder einzelne Kategorien bei der Dauer der

Arbeitslosigkeit) werden die Schätzwerte der Kategorie „keine Angabe“ zugeordnet.

Schätzgüte

Ein Abgleich der Schätzwerte mit den korrekt gelieferten Werten zeigt, dass Schätzwerte in der Regel nur in

geringem Ausmaß von korrekt gelieferten Werten abweichen.

Auswirkung von Schätzungen auf die Berichterstattung

Im Falle von Schätzungen können für die vom Lieferausfall betroffenen, aber nicht geschätzten Merkmale im

jeweiligen Berichtsmonat grundsätzlich keine Nachweise für tiefere regionale Strukturen

(AA/Jobcenter/Kreise/Gemeinden) erfolgen. Für diese Regionen ist auch die Berichterstattung von Jahressummen/-

durchschnitten sowie der Vergleich mit anderen Berichtszeiträumen eingeschränkt.

In übergeordneten Regionen (Deutschland, West-/Ostdeutschland, Bundesländer, Bezirke der Regionaldirektionen,

Vergleichstypen, Arbeitsmarktregionen) werden Ergebnisse auch für die vom Lieferausfall betroffenen, aber nicht

geschätzten Merkmale ausgewiesen. Da die nicht geschätzten Merkmalsausprägungen der Kategorie „keine

Angabe“ zugeordnet werden, sind diese in den betroffenen Berichtsmonaten unterzeichnet. Daher wird von

Vergleichen mit anderen Zeiträumen abgesehen.

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen zu Plausibilisierung und Schätzungen in der Arbeitslosenstatistik können dem Handbuch

XSozial-BA-SGB II „Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden“, Kapitel 3, entnommen werden, abrufbar unter:

Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden
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Methodische Hinweise - Schätzungen in der Statistik der Arbeitslosen und 

Arbeitsuchenden

Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Datenquellen/Datenstandard-

XSozial/Handbuch/Handbuecher-Nav.html
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Sachsen (Gebietsstand Oktober 2025)
Zeitreihe, Datenstand: Oktober 2025

Datenrevisionen können zu Abweichungen gegenüber Auswertungen mit früherem Erstellungsdatum führen.

Staatsangehörigkeit Maßnahmeart 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Förderung nicht 
vorzeitig beendet

Förderung nicht 
vorzeitig beendet

Förderung nicht 
vorzeitig beendet

Förderung nicht 
vorzeitig beendet

Förderung nicht 
vorzeitig beendet

Förderung nicht 
vorzeitig beendet

Förderung nicht 
vorzeitig beendet

Förderung nicht 
vorzeitig beendet

Förderung nicht 
vorzeitig beendet

Förderung nicht 
vorzeitig beendet

MAbE Maßnahmen zur Aktivierung u. beruflichen Eingliederung 1.748                      2.327                      3.766                      4.504                      5.038                      3.626                      2.994                      2.967                      4.174                      8.090                      

BvB Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, darunter: 19                           20                           14                           27                           25                           25                           30                           34                           46                           21                           

Hauptschulabschluss (erworben sowie angestrebt, aber nicht 
erworben) * 7                             3                             10                           9                             7                             5                             12                           12                           5                             

FbW Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung, darunter: 459                         419                         596                         831                         1.182                      927                         683                         613                         766                         1.287                      

mit Ziel Erwerb des Hauptschulabschlusses * 6                             6                             14                           21                           24                           16                           16                           * 9                             

abschlussorientierte berufliche Weiterbildung1) 65                           73                           71                           87                           166                         142                         108                         83                           88                           149                         
Erstellungsdatum: 30.10.2025

*) Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.

Austritt von Teilnehmenden aus ausgewählten arbeitsmarktpolitischen Instrumenten (Personengruppe: Leistungsberechtigt im Rechtskreis SGB II vor Eintritt)

Die Zählweise von Ausländern hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter „Keine Angabe“,
sondern zu den Ausländern gezählt. Details dazu finden Sie in der Hintergrundinfo „Statistiken nach Staatsangehörigkeit – neue Zuordnung von Staatenlosen und Personen ohne Angabe der Staatsangehörigkeit“ 
auf unserer Internetseite Grundlagen > Methodik und Qualität > Methodenberichte und Hintergrundinfos > Übergreifende Themen.

Ausländer

1) Abschlussorientierte berufliche Weiterbildung beinhaltet: berufliche Weiterbildung mit Abschluss ('40 Umschulung bei einem Träger in anerkannten Ausbildungsberufen' und '41 betriebliche Einzelumschulung in Berufen nach BBiG/HwO'), 
'20 Vorbereitungslehrgang auf Externen-/ Schulfremdenprüfungen'  und '21 Weiterbildung mit zertifizierter Teilqualifikation'.

Anlage 2 zu Drs. 8/4450
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